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Für Verlegungen aus Sicherheits-1. 
gründen in eine Zweigstelle dersel-
ben Anstalt müssen die Vorausset-
zungen des § 85 StVollzG jedenfalls 
dann vorliegen, wenn wegen der 
großen räumlichen Entfernung mit 
der Verlegung eine Unterbrechung 
der bisherigen Sozialkontakte des 
Gefangenen einhergeht. 
§ 85 StVollzG setzt nicht voraus, dass 2. 
der Gefangene in eine Anstalt mit 
höherem Sicherheitsstandard ver-
legt wird.

(OLG Celle, Beschluss vom 2. Februar 2007 
– 1 Ws 623/06 (StrVollzG))

Gründe:

I. 

Die Antragstellerin begehrt die Aufhe-
bung ihrer Verlegung vom Hauptgebäu-
de der Justizvollzugsanstalt in ......... in die 
Abteilung H. Ihren Antrag auf gericht-
liche Entscheidung gegen die Verlegung 
hat die Straf vollstreckungskammer des 
Landgerichts Oldenburg mit Sitz in 
Vechta mit Beschluss vom 5. Dezember 
2006 zurückgewiesen. Die Justizvoll-
zugsanstalt habe von dem ihr nach § 
85 StVollzG eingeräumten Ermessen 
in rechts fehlerfreier Weise Gebrauch 
gemacht. Dagegen wendet sich die 
Gefangene mit ihrer Rechtsbeschwer-
de. Sie ist der Auf assung, dass die Vo-
raussetzungen des § 85 StVollzG nicht 
vorliegen, weil diese Vorschrift für Ver-
legungen innerhalb derselben Anstalt 
keine Anwendung finden würde. 

II.

Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg. 

Die Rechtsbeschwerde ist zur Fortbil-
dung des Rechts zulässig (§ 116 Abs. 

1 StVollzG), in der Sache aber unbe-
gründet. 

1. Zu Recht geht die Strafvollstreckungs-
kammer davon aus, dass Rechtsgrund-
lage für die Verlegung der Antragstel-
lerin § 85 StVollzG ist.  Zwar findet die 
Vorschrift nach allgemeiner Aufassung 
grundsätzlich keine Anwendung bei 
Verlegungen innerhalb einer Anstalt 
(vgl. KG NStZ 1986, 479; KG NStZ 1998, 
399; Calliess/Müller-Dietz, § 85 StVoll-
zG, Rn. 1; Schwind/Böhm-Ullenbruch, 
§ 85 StVollzG, Rn. 2; Arloth-Lückemann, 
§ 85 StVollzG, Rn. 2). Etwas anderes 
muss aber für den Fall gelten, dass ein 
Strafgefangener – wie hier – vom Haupt-
gebäude der Anstalt in eine mehr als 
200 km entfernte Zweigstelle überführt 
werden soll. Eine derartige Maßnahme 
stellt nicht nur eine – grundsätzlich al-
lein in das pflichtgemäße Ermessen der 
Vollzugsbehörde gestellte – Umlegung 
dar, sondern geht mit einer Unterbre-
chung der bisherigen Sozialkontakte 
des Ge fangenen einher und ist in ihren 
Wirkungen einer „echten“ Verlegung 
gleich gestellt. Bei abweichender Be-
trachtung bestünde die Gefahr, dass 
durch eine rein organisatorische Zu-
sammenführung zweier voneinander 
räumlich getrennter Anstalten der 
dem Strafgefangenen zu gewährende 
Schutz seiner sozialen Kontakte inner-
halb der Anstalt (vgl. BVerfG vom 27. 
Juni 2006, 2 BvR 1295/05) unterlaufen 
werden könnte, wenn die Vollzugsbe-
hörde allein nach ihrem pflichtgemäßen 
Ermessen entscheiden könnte, in wel-
chem Bereich der Anstalt der einzelne 
Gefangene unterzubringen ist. 

2. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 85 StVollzG hat die Kammer in 
ihrem äußerst sorgfältig begründeten 
Beschluss ohne Rechtsfehler bejaht. 
Insbesondere geht die Kammer zu-
trefend davon aus, dass § 85 StVoll-
zG auch die Verlegung in eine Anstalt 
mit nur gleichem oder gar geringerem 
Sicher heitsstandard ermöglicht. So-
weit teilweise vertreten wird, dass die 
aufnehmende Anstalt einen höheren 
Sicherheitsgrad aufweisen muss (vgl. 

Calliess/Müller-Dietz, § 85 StVollzG, Rn. 
1; LG Köln, NStZ 1983, 431), gibt der 
Wortlaut der Vorschrift für eine der-
artige Auslegung keine Veranlassung. 
Entscheidend ist vielmehr nur die im 
konkreten, aus Gründen der Sicher-
heit besser zu gewährleistende Unter-
bringung des einzelnen Gefangenen, 
die unabhängig vom abstrakten Sicher-
heitsniveau der Anstalt zu beurteilen 
ist (vgl. AK-StVollzG-Brühl, § 85 Rn. 2; 
Arloth-Lückemann, § 85 StVollzG, Rn. 1; 
Schwind/Böhm-Ullenbruch, § 85 StVoll-
zG, Rn. 2). Dass die Abteilung H. für die 
sichere Unterbringung der Antragstelle-
rin besser geeignet ist, hat die Kammer 
zutrefend ausgeführt.

3. Die Ermessensentscheidung der Ju-
stizvollzugsanstalt, die Antragstellerin 
in die Abteilung H. zu verlegen und sie 
zu diesem Zweck kurzzeitig in die Justiz-
vollzugsanstalt H. zu überstellen, ist aus 
den in dem angefochtenen Beschluss 
zutrefend ausgeführten Gründen aus 
Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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